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Norm

EO §183

EO §185

EO §187

EO §231

Rechtssatz

1. Es bedarf keiner besonderen beschlussmäßigen Erledigung der gegen eine Zuschlagserteilung erhobenen

Widersprüche. Vielmehr ist der Zuschlag entweder zu erteilen oder zu versagen, je nachdem, ob nach der

Überzeugung des Exekutionsgerichts keiner oder zumindest einer der Widerspruchsgründe erfüllt ist.

2. Ohne eine besondere Beschlussfassung kann sich die Frage nach einer gesonderten Anfechtung der Entscheidung

über erhobene Widersprüche nicht mehr stellen. Wird über Widerspruchsgründe über<üssigerweise mit besonderem

Beschluss abgesprochen, so ist eine solche Entscheidung dennoch nicht gesondert anfechtbar, weil eine unlösbare

Komplementärbeziehung zwischen der Bejahung beziehungsweise Verneinung geltend gemachter

Widerspruchsgründe einerseits und der Versagung beziehungsweise Erteilung des Zuschlags andererseits besteht,

setzt doch eine solche Entscheidung entweder die Bejahung zumindest eines Widerspruchsgrunds oder die

Verneinung aller solchen Gründe voraus, was im Rechtsmittelverfahren gegen die Versagung beziehungsweise

Erteilung des Zuschlags jeweils überprüfbar ist.

3. Der Beschluss über die Abweisung des Widerspruchs der erstbetreibenden Partei ist aufgrund deren erfolgreichen

Rekurses gegen die Zuschlagserteilung ersatzlos aufheben und das gegen die Abweisung des Widerspruchs gesondert

erhobene Rechtsmittel zurückzuweisen.
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Vgl auch; nur: Es bedarf keiner besonderen beschlussmäßigen Erledigung der gegen eine Zuschlagserteilung

erhobenen Widersprüche. Vielmehr ist der Zuschlag entweder zu erteilen oder zu versagen, je nachdem, ob nach

der Überzeugung des Exekutionsgerichts keiner oder zumindest einer der Widerspruchsgründe erfüllt ist. (T1) 

Beisatz: Hier: Widerspruch gegen Verteilungsbeschluss. (T2)
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